
Öffentliche Bekanntmachung 
 

Wirksamkeit der 8. Punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald zur Aufhebung 

der Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung „Platte“ in Simonswald und 
„Schwarzenberg“ in Gutach i. Br. (OT Siegelau) 

 
 
Das Regierungspräsidium Freiburg hat die vom gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald am 28.03.2024 in 
öffentlicher Sitzung beschlossene 8. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans mit 
Entscheidung vom 02.04.2024 aufgrund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Die Erteilung der 
Genehmigung wird hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  
 
Die 8. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans umfasst zwei Flächen bzw. 
Änderungsbereiche in den Gemeinden Simonswald (Änderungsbereich 1, Fläche „Platte“) 
sowie in der Gemeinde Gutach i. Br. (Änderungsbereich 1, Fläche „Schwarzenberg“): 
 
 
Änderungsbereich 1 in der Gemeinde Simonswald (Fläche „Platte“) 
 

 
 
Die Fläche Platte befindet sich im Gebiet der Gemeinde Simonswald auf der Gemarkung 
Obersimonswald im Bereich des Plattenhofs ca. 6 km südöstlich des Hauptorts Simonswald 
und ca. 2 km westlich der Landesstraße 173 (Obertalstraße). Die Fläche liegt etwa 300 m 
nordöstlich des Plattenhofs und ca. 400 m östlich der Gemarkungsgrenze zwischen St. Peter 
und Obersimonswald und hat eine Größe von ca. 5,5 ha.  
 
 



Änderungsbereich 2 in der Gemeinde Gutach i. Br. (Fläche „Schwarzenberg“) 
 

 
 
Die Fläche Schwarzenberg befindet sich im Gebiet der Gemeinde Gutach i. Br. auf der 
Gemarkung Siegelau, ca. 2,5 km nordwestlich des Ortsteils Siegelau. Die Fläche grenzt auf 
der westlichen Seite direkt an die Schwarzenbergstraße und an die Gemarkungsgrenze 
zwischen Freiamt und Siegelau und hat eine Größe von ca. 4 ha. 
 
Ziele und Zwecke der Planung 
Im Flächennutzungsplan der VVG Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald waren zwei 
Standorte als „Sonderbauflächen für die Windkraftnutzung“ ausgewiesen: die Fläche 
„Schwarzenberg“ (Gemarkung Siegelau) und die Fläche „Platte“ (Gemarkung 
Obersimonswald). Hierbei handelte es sich um sog. Konzentrationszonen nach § 35 Abs. 3 S. 
3 BauGB, deren Ausweisung zur Folge hatte, dass außerhalb dieser beiden Flächen im 
gesamten Gebiet der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. und 
Simonswald die Errichtung von Windenergieanlagen bauplanungsrechtlich unzulässig war 
(sog. Konzentrations- bzw. Ausschlusswirkung).  
Planungsanlass und Ziel der 8. Punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans war, den 
Ausbau der Windenergie auf den Gemarkungen Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald zu 
beschleunigen. Hierfür wurde mit der Herausnahme der beiden Sonderbauflächen der 
rechtliche Zustand geschaffen, der ab dem 01.01.2028 ohnehin gilt. Die ohne diese 
Herausnahme bestehende „Sperre“ und damit das Hindernis für den beschleunigten Ausbau 
der Windkraft sollen mit der 8. Punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans der 
Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald beseitigt 
werden. 
 
 
 



Die 8. Punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans wird wirksam mit der letzten 
Bekanntmachung in der VVG-Gemeinde Simonswald am 19. April 2024. 
 
Die Flächennutzungsplanänderung kann einschließlich der Begründung, dem Umweltbericht, 
dem Abschlussbericht Avifaunistische Kartierungen und den Deckblättern der Bereiche 
„Platte“ und „Schwarzenberg“ sowie der Zusammenfassenden Erklärung in den Rathäusern: 
 Waldkirch, Marktplatz 1 - 5, 79183 Waldkirch, 
 Gutach i. Br., Dorfstraße 33, 79261 Gutach i. Br., 
 Simonswald, Talstraße 12, 79263 Simonswald, 
 
während der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die 
Flächennutzungsplanänderung einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen (vgl. § 6 
Abs. 5 BauGB). 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach  

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.  
Ferner wird darauf hingewiesen, dass gem. § 4 Abs. 4 GemO BW Flächennutzungspläne, die 
unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO BW oder auf Grund der 
GemO BW zu Stande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn  

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO BW wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend 
gemacht worden ist.  

Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf der Jahresfrist des § 4 Abs. 4 S. 1 GemO BW jedermann diese Verletzung geltend 
machen. 
 
 
Waldkirch, den 18. April 2024 
 
Michael Schmieder  
Vorsitzender der VVG Waldkirch, Gutach i. Br. und Simonswald 


